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Betr.: Inländische Verluste einer deutschen GesmbH aus 

Kommanditbeteiligungen (EAS 7) 

Die Neuordnung der Verlustvortragsmöglichkeit für Steuerausländer (beschränkt 

Steuerpflichtige) durch das AbgÄG 1989 beruht auf dem Prinzip, dass primär der Heimatstaat 

eines Abgabepflichtigen dazu berufen ist, Auslandsverluste zu verwerten. Nur wenn dies 

wegen mangelnder positiver Einkünfte dem Heimatstaat nicht möglich ist, tritt subsidiär in 

Österreich die Verlustvortragsfähigkeit ein. Wenn daher eine deutsche GesmbH aus ihren 

Beteiligungen an österreichischen Kommanditgesellschaften einen Verlust von S 500.000,00 

erlitten hat, ist eine Verlustvortragsmöglichkeit in Österreich nur in dem Umfang möglich, als 

dieser Verlust nicht mit positiven Einkünften der GesmbH in Deutschland saldiert werden 

kann. In diesem Zusammenhang wird vorsorglich auf § 2a Abs. 3 des deutschen 

Einkommensteuergesetzes hingewiesen, wonach trotz Bestehens eines 

Doppelbesteuerungsabkommens eine Verwertung österreichischer Betriebstättenverluste 

durch Verlustausgleich und Verlustvortrag in Deutschland erwirkt werden. 
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